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Adolf III. von Holstein († 1225) bei Stellau im Jahr 1201 führte Walde-
mar den schillernden Beinamen „der Sieger“2. Der Einflussbereich sei-
nes Königtums reichte nun im Süden bis an die Grenzflüsse Elbe und 
Elde, was der Welfe Otto IV. – womöglich nur für die Welfen – wohl 
12023 und der Staufer Friedrich II. als Reichsoberhaupt im bekannten 
Vertrag von Metz zum Ende des Jahres 12144 anerkannten. Bis dahin 
führte Waldemar den Titel eines Dei gracia Danorum Sclauorumque 
rex dux Iutie dominus Nordalbingie5. Indes hatte er bereits zwischen 
dem Herbst 1203 und dem Sommer 1204 in seiner erlangten Macht-
vollkommenheit eine ganz neue Ordnung der Herrschaftsverhältnisse 
in Nordelbingen etabliert, indem er den Schauenburger Adolf III. zum 
Verzicht auf seine Herrschaftsrechte an Holstein veranlasst6 und statt-
dessen Holstein, Stormarn, Wagrien und den größten Teil der Graf-
schaft Ratzeburg als Lehen an Albrecht II. von Orlamünde († 1245), 
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